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Oö. Bautechnikgesetz 2013 
11. Auflage 

 
 

Die Änderungen sind unterlegt 

 
 

Der Novellenspiegel ist zu ergänzen: 
 

LGBl. Nr. 14/2024 (Art. II Oö. Bauordnungs-Novelle 2024; XXIX. GP RV 691/2023 
AB 731/2024) 

 
 
§ 38 Abs. 1 hat zu lauten: 
 

 (1) Aus Anlass von bewilligungspflichtigen Baumaßnahmen nach § 24 Abs. 1 
Z 1 und 3, § 24b Abs. 1 Oö. Bauordnung 1994 sowie einer anzeigepflichtigen grö-
ßeren Renovierung nach § 25 Abs. 1 Z 3 lit. a Oö. Bauordnung 1994 müssen die 
obersten zugänglichen Decken von beheizten Räumen des gesamten Gebäudes 
oder die unmittelbar darüberliegenden Dächer so gedämmt werden, dass be-
stimmten, von der Landesregierung durch Verordnung festzulegenden Anforde-
rungen entsprochen wird. 

 

 


